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Die erste Seite Ihres Leistungsausweises ist in 5 Rubriken aufgeteilt 

1. Grundlagen für die Berechnungen auf dem Vorsorgeausweis 
A. Dokumentennummer, Valutadatum des Leistungsausweises, Sozialversicherungsnummer 

und -police für die Identifikation der versicherten Person.  

B. Letzte bekannte Adresse. Falls Sie Ihre Leistungsausweise per E-Mail erhalten möchten, 

nehmen Sie direkt mit unserem Büro Kontakt auf. 

C. Versicherter Lohn gemäss Status der versicherten Person. Der koordinierte Lohn dient 

ausschliesslich zur Berechnung der BVG-Mindestleistungen in der rechten Spalte (6). Bei 

einem Eintritt während des Jahres entspricht der versicherte Lohn dem annualisierten AHV-

Lohn. 

D. Der projizierte Lohn dient als Grundlage für die Berechnung der Altersleistungen. 

E. Datum des letzten PRESV-Anschlusses, Wahl des Vorsorgeplans des Arbeitgebers, vom 

Versicherten gewählter Plan Base oder Maxi. 

F. Arbeitnehmerbeiträge des laufenden Jahres inklusive Sparbeiträge, die unter Punkt 4 des 

Kontoauszugs figurieren. 

2. Vorgesehene Leistungen bei einem Erlebensfall vor der Pensionierung (Invalidität oder 

Todesfall) 

G.  Die reglementarischen Leistungen werden prozentual zum versicherten Lohn (siehe Punkt C) 

berechnet und sind somit nicht abhängig vom Altersguthaben, wie dies im BVG der Fall ist. 

Bei den Invaliditätsleistungen entspricht der Prozentsatz einer vollen Erwerbsunfähigkeit 

und wird dem Invaliditätsgrad der versicherten Person angepasst. 

H.  Bei einem Todesfall wird das gesamte Altersguthaben in Kapitalform zuzüglich zur Rente an 

den Ehegatten bzw. die Kinder der versicherten Person ausbezahlt. Bei ledigen Personen 

ohne Kinder wird die Hälfte des Kapitals an die Eltern bzw. die Geschwister der versicherten 

Person ausbezahlt. 

3. Mutmassliche Leistungen bei Pensionierung 
Diese Rubrik enthält die voraussichtlichen Leistungen bei Pensionierung. Das Endkapital entspricht 

der aktuellen Freizügigkeitsleistung, projiziert mit einem BVG-Mindestzinssatz von 1%, zuzüglich 

der Altersgutschriften gemäss Ihrem aktuellen Lohn. Die Renten werden mittels aktuellem 

Umwandlungssatz berechnet, der bis 2029 6.5% beträgt und anschliessend jährlich sinkt, bis er 

2039 6% erreicht. Die ausgewiesene Rente wird 13-mal ausbezahlt. Die versicherte Person kann 

die Leistung als Rente oder als Teil- bzw. Gesamtkapital beziehen. 

4. Kontoauszug Ihres Altersguthabens 
Diese Rubrik zeigt die Veränderung Ihres Altersguthabens auf. 

5. Rubrik mit Informationen zum BVG-Minimum 
Diese Rubrik beinhaltet die BVG-Mindestleistungen und dient zum Vergleich mit den reglemen-

tarischen Leistungen. Diese Informationen dienen dazu, aufzuzeigen, dass unser Reglement über 

dem BVG-Minimum liegt. 
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Die zweite Seite Ihres Leistungsausweises ist in 4 Rubriken aufgeteilt  

6. Wichtige Mitteilung und Information 
Der BVG-Mindestzinssatz wird jährlich durch den Bundesrat festgelegt und beträgt 1%. Wir 

verwenden bewusst diesen Zinssatz, um zu verhindern, dass zu optimistische Informationen 

kommuniziert werden, die möglicherweise in Zukunft nicht eingehalten werden können. Im Jahr 

2022 wurden die Konten mit 1.5% verzinst. Der Stiftungsrat hat den Zinssatz für 2023 auf 1.5% 

festgelegt. 

Die Monatsrenten entsprechen der Jahresrente, die in 13 Monatsraten ausbezahlt wird. 

7. Voraussichtliche Altersleistungen bei der Pensionierung 
I. Diese Leistungen entsprechen denjenigen der Rubrik 3 auf der ersten Seite. Sie werden gemäss 

Ihrem ausgewählten Vorsorgeplan berechnet. 

J. Diese Leistungen sind mit dem anderen Vorsorgeplan berechnet und zeigen Ihnen die 

Auswirkungen bei einer allfälligen Planänderung auf. 

In unserem Reglement werden diese Leistungen auf der Basis des versicherten Lohns berechnet, 

welcher unter Punkt C figuriert, und sind nicht abhängig vom Altersguthaben, wie dies im BVG-

Minimum der Fall ist. 

8. Mutmassliche Altersleistungen gemäss Pensionierungsalter 
In diesem Bereich finden Sie die zu erwartenden Altersleistungen für jeden Plan, je nach Wahl des 

gewünschten Rentenalters. Wenn Sie früher in Rente gehen, ist das Altersguthaben geringer, da 

Ihnen Beitragsjahre und die entsprechenden Zinsen fehlen. Der Umwandlungssatz des Kapital in 

Rente wird ebenfalls um 0.2% pro Jahr des Vorbezugs gesenkt. Wenn Sie Ihre Pensionierung 

aufschieben, haben Sie zusätzliche Beitragsjahre inklusive Zinsen und einen um 0.05% pro Jahr 

verbesserten Umwandlungssatz. 

K. Einkaufs- und Vorfinanzierungsmöglichkeiten zum Zeitpunkt des Leistungsausweises gemäss 

dem aktuellen Vorsorgeplan. 

L. Einkaufs- und Vorfinanzierungsmöglichkeiten zum Zeitpunkt des Leistungsausweises gemäss 

dem anderen verfügbaren Vorsorgeplan. 

9. Einkauf oder Vorfinanzierung Frühpension 
Einkäufe sind nur möglich, sofern Sie keine WEF-Bezüge getätigt oder diese bereits vollständig 

zurückbezahlt haben. 

M. Einkäufe auf Ihr Altersguthaben (d) verbessern Ihre Altersleistungen und können von der 

Steuer abgesetzt werden. 

N. Falls Sie sämtliche Einkäufe getätigt haben, können Sie eine Frühpensionierung vorfinanzieren, 

indem Sie zusätzliche steuerlich absetzbare Beträge als Vorfinanzierung einzahlen. 
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